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Norm

ABGB §1175;

BAO §224 Abs1;

BAO §6 Abs2;

GrEStG 1987 §9 Z4;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2002/16/0193

Rechtssatz

Steuerschuldner für die Grunderwerbsteuer sind nach § 9 Z. 4 GrEStG die am Erwerbsvorgang beteiligten Personen.

Daher Andet die Bestimmung des § 6 Abs. 2 BAO Anwendung, wonach Personen, die gemeinsam zu einer Abgabe

heranzuziehen sind, Gesamtschuldner sind, wobei dies insbesondere auch für die Gesellschafter einer nach

bürgerlichem Recht nicht rechtsfähigen Personengemeinschaft hinsichtlich jener Abgaben gilt, für die diese

Personenvereinigung als solche abgabenpDichtig ist. Die Abgabenfestsetzung gegenüber den Gesellschaftern

hinsichtlich der Abgaben, bezüglich derer die Personenvereinigung selbst als solche materiell-rechtlich abgabepDichtig

wäre, bildet die Voraussetzung, die Gesellschafter der nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähigen

Personengemeinschaft unmittelbar als Schuldner heranzuziehen; eines Haftungsbescheides bedarf es nicht.
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